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Demokratische Arbeit im Betrieb
Zur Reaktivierung der »gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse« 
des Betriebsverfassungsgesetzes
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Die gegenwärtige Debatte um eine Aktualisierung von »Wirt-
schaftsdemokratie« ist überfällig und trägt dem Charakter der 
großen Krise des Akkumulationsregimes und der Regulations-
weise eines finanzmarktgetriebenen Kapitalismus Rechnung. 

Sie berücksichtigt aber noch nicht in ausreichendem Maße die 
politischen Transformationsmöglichkeiten, die aus der inne-
ren Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit selbst erwach-
sen. Gerade angesichts der problematischen Geschichte der 
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Gemeinwirtschaft auf gewerkschaftlicher Seite (Neue Hei-
mat, Coop) scheint der Aspekt von »Arbeiterkontrolle«1 eine 
notwendige, noch zu entwickelnde Flankierung von gewerk-
schaftlichen Revitalisierungsstrategien.2

Wirtschaftsdemokratie bedarf der demokratischen 
Arbeit

»Wirtschaftsdemokratie« und »Industrial Democracy«3 stehen 
in einem Zusammenhang, der vielfach nicht gesehen wird.4 
Das eine Demokratisierungskonzept ergibt sich aus der Logik 
einer nicht oder unzureichend gesteuerten Ökonomie, das an-
dere aus der Rationalisierung entfremdeter und fremdgesteu-
erter Arbeit. 

Auf der Grundlage von Rudolf Hilferdings Zeitdiagnose des 
»organisierten Kapitalismus« formulierte Fritz Naphtali5 1928 
gleichsam am Vorabend des großen Erdrutsches der Weima-
rer Republik sein Konzept der »Wirtschaftsdemokratie« – nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein Klassiker der Mitbestimmungsde-
batte. Wirtschaftsdemokratie war konzipiert als ein evolutio-
när angelegtes Transformationsprojekt (»auf dem Wege zum 
Sozialismus«), das auf die Kontrolle wirtschaftlicher Macht 
und die Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in das 
als unabhängig gedachte, nicht von Klasseninteressen gesteu-
erte politische System zielte. Inwieweit diese Voraussetzungen 
wirklich gegeben waren bzw. heute noch gegeben sind, wird 
gegenwärtig neu debattiert.6

Arbeitsgestaltung und Industrial Democracy setzten dem-
gegenüber auf die »Humanisierung« betrieblicher Rationali-
sierungsstrategien, die angefangen mit Taylor über die Haw-
thorne-Untersuchungen in den USA der 1930er Jahre bis hin 
zu den Arbeitssystemgestaltungskonzepten im Gefolge der Ex-
perimente des Tavistock Institutes in Großbritannien7 und 
dann Norwegen der 1960er Jahre reichten.8

Wirtschaftsdemokratie als gesamtwirtschaftlicher Steue-
rungsansatz eröffnet die Perspektive der Überwindung einer 
profitgesteuerten Ordnung durch ein gemischtwirtschaftliches 
System.9 Die Lehren aus der neuen Weltwirtschaftskrise der 
Gegenwart sind: Durch den Ausbau des öffentlichen Sektors 
im Banken- wie im Unternehmensbereich sowie die Stärkung 
sozialstaatlich-kollektiven Konsums kann ein tiefer ökono-
mischer Absturz verhindert werden. Mehr noch: Durch öffent-
liche Kontrolle der Finanz- und Kapitalmärkte sowie die indi-
rekte Steuerung privater Investitionen kann der ökonomische 
Strukturwandel zugunsten ökologischen Umbaus und sozial-
kultureller Dienstleistungen ohne massive Beschäftigungs-
probleme befördert werden. 

Der Unterbau für diese Perspektive der Überwindung fi-
nanzmarktkapitalistischer Fehlsteuerung besteht in den Betrie-
ben: in der Humanisierung und Demokratisierung der Arbeit. 
Menschengerechte Arbeitsgestaltung zielt auf eine emanzipa-
torische »Gestaltung« der Subjektivierung von Arbeit, auf Per-
sönlichkeitsentwicklung im kooperativen Arbeitszusammen-
hang,10 die aus der Perspektive der abhängig Beschäftigten 
heraus gebildet wird.11 Durch demokratische Arbeit im Betrieb 
emanzipieren sich jene Akteure, die für die Durchsetzung einer 

wirtschaftsdemokratischen Ordnung 
unerlässlich sind.

Damit verfolgen beide Strate-
gien und Konzepte einen Transfor-
mationsansatz kapitalistischer Vergesellschaftung, unterschei-
den sich aber in den Ansatzpunkten und im Vorgehen, indem 
sie, vereinfacht formuliert, einmal von »außen und oben«, ein-
mal von »innen und unten« ansetzen, wo doch im Zusammen-
wirken erst echte Effekte sich zeigen dürften.12 Das »Wie?« soll 
im Folgenden für den Organisationsbereich der IG Metall an 
den §§ 90/91 BetrVG verdeutlich werden. Das Zusammenwir-
ken von staatlichen und betrieblichen Initiativen wollen wir 
an der Entwicklung der Programme zur Humanisierung der 
Arbeit darstellen.

Menschengerechte Rationalisierung durch wissen-
schaftlichen Fortschritt und Mitbestimmung?

Seit den 1970er Jahren gibt es den gesetzlich verankerten ge-
meinsamen Auftrag für Arbeitgeber und Betriebsrat, arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit bei der Planung und Korrektur von In-
vestitions- und Restrukturierungsmaßnahmen zu berücksich-
tigen. Die widersprüchlichen Erfahrungen mit diesem Auftrag 
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des Betriebsverfassungsgesetzes (§§ 
90/91 BetrVG) können angesichts der 
gegenwärtigen tiefen Umbrüche in 
den Unternehmen genutzt werden. Es 

gilt vor allem die seinerzeitigen Hemmnisse der Kooperation 
zwischen den vielfältigen arbeitsbezogenen Disziplinen, zwi-
schen interdisziplinärer Arbeitswissenschaft und betrieblicher 
Praxis sowie zwischen den Tarif- und Betriebsparteien und 
staatlicher Arbeitspolitik herauszuarbeiten und hinsichtlich ih-
rer gegenwärtigen Relevanz abzuprüfen. Eine kritische Auf-
bereitung dieser Erfahrungen im Rahmen eines Projekts von 
Sozialforschungsstelle TU Dortmund und IG Metall soll zur 
zukünftigen Förderung einer partizipativen Unternehmenskul-
tur beitragen.13

Die grundlegenden Linien der Arbeitsforschung sind histo-
risch bestimmt vom Taylorismus, der wissenschaftlichen Ar-
beitsgestaltung nach dem »one best way« sowie der Human 
Relations Bewegung, der Suche nach dem informellen »hu-
man factor«. In Europa kommt die sozialstaatliche Flankie-
rung im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hinzu, in 
Deutschland die (Montan-)Mitbestimmung mit der darauf be-
zogenen Forschung. 

Konzepte, die die unterschiedlichen Herangehensweisen in-
tegrieren, sind zunächst im Bereich der Montanmitbestim-
mung sowie auf dem Feld der Tarifpolitik, der Bewertung und 
Gestaltung von Arbeitssystemen, Ende der 1960er, Anfang der 
1970er Jahre im Bereich der Produktionsarbeit entwickelt wor-
den.14 Sie waren auf die Zusammenführung und Verallgemei-
nerung von bis dahin getrennt entwickelten Methoden (Si-
cherheitstechnik, Ergonomie, Verfahren vorbestimmter Zeiten, 
Refa, MTM, analytische Arbeitsbewertung nach dem Genfer 
Schema, arbeitswissenschaftliche/arbeitsmedizinische Unter-
suchungen, fertigungstechnische Systemgestaltung) ausgelegt. 
Prämisse war die gleichzeitige und gleichberechtigte Entwick-
lung von Technik-Organisation-Mensch/Personal.15 Es sollten 
nicht mehr, wie zuvor üblich, aus ökonomischer Perspektive 
erst die technischen Systeme von den Ingenieuren entwickelt 
und zur Funktion gebracht werden, um nachfolgend die ergo-
nomische Gestaltung der (Rest-)Arbeitsplätze durchzuführen, 
sondern es galt, gleichgewichtig und gleichzeitig den unter-
schiedlichen Aspekten des Arbeits- und Wertzusammenhangs 
als System Rechnung zu tragen. 

In Willy Brandts Regierungserklärung von 1969 wurde ne-
ben dem bekannten »mehr Demokratie wagen« auch die »Hu-
manisierung der Technik« angekündigt. Beide Leitideen sollte 
das Humanisierungsprogramm vereinigen.16 Das Programm 
Humanisierung des Arbeitslebens (HdA) als ein staatliches Ak-
tionsprogramm Forschung hat vor allem in den 1970er Jah-
ren gezeigt, wie ein definiertes Zusammenwirken von Politik, 
Staatsverwaltung, gesellschaftlichen Gruppen und Wissen-
schaften gelingen kann, ganz in der Tradition des nordischen 
Modells.17 

Forschungsminister Hans Matthöfer erkannte 1974 (nicht 
zuletzt aufgrund seiner Erfahrungen als ehemaliger Leiter der 
IG Metall-Bildungsabteilung) die politische (»wirtschaftsdemo-
kratische«) Bedeutung der mit der Förderung betrieblicher Ge-
staltungsprojekte vollzogenen Grenzüberschreitungen durch 

den Staat:18 Die betrieblichen Modellprojekte griffen direkt in 
die Belange der Betriebs- und Tarifparteien ein,19 was später 
besonders in dem »VW-Projekt« (Salzgitter) zur teilautonomen 
Gruppenarbeit deutlich wurde.20 

Damit wurde das HdA-Programm in einen Kontext gestellt, 
der über den in der sozialliberalen Koalition vorgegebenen 
institutionell ministerialbürokratisch und strategisch wirt-
schaftskorporatistisch geprägten Rahmen hinausging,21 womit 
eine erste Voraussetzung für eine später formulierte innova-
tive Arbeitspolitik22 geschaffen war. Als besonders weitrei-
chend erwiesen sich die Formen der »innovatorischen« Betei-
ligung der Beschäftigten, in denen faktisch auch bisher nicht 
vertretene Gruppen von Arbeitenden sich artikulieren23 und zu 
ihren Interessenvertretungen Betriebsrat und Gewerkschaft ein 
neues Verhältnis aufbauen konnten – Grundlage für eine »ei-
gensinnige Arbeitspolitik«24 aus Perspektive der Beschäftigten.

Die §§ 90/91 BetrVG und das HdA-Programm

Das Humanisierungsprogramm hatte seine Wurzeln auf Seiten 
des Bundesarbeitsministeriums (BMA) in der Notwendigkeit, 
die u.a. in den §§ 90/91 BetrVG enthaltene Forderung (Gene-
ralklausel) der Anwendung »gesicherter arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse« näher zu bestimmen und anwendbar zu 
machen. Dazu wurde 1973 vom BMA eine Umfrage unter ar-
beitswissenschaftlichen Institutionen durchgeführt.25 Sie zeigte 
die unterschiedlichen Auffassungen der naturwissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Disziplinen, Fachkräfte und Ta-
rifparteien, die über die Förderung gemeinsamer arbeitswis-
senschaftlicher Forschungen ausgeglichen worden sollten. 

Vorlaufend gab es bereits erhebliche Anstrengungen vor 
allem aus dem Bereich der Arbeitsdirektoren der Montanin-
dustrie, die im Rahmen der EGKS26 gemachten Erfahrungen 
mit der Gemeinschaftsforschung national stärker zur Geltung 
zu bringen. Zu nennen sind das per Vorstandsbeschluss einge-
führte »Arbeitswissenschaftliche Team« der Salzgitter Hütte,27 
das alle Erweiterungsplanungen und Beschaffungen abzu-
prüfen hatte. Der Arbeitswissenschaftliche Ausschuss (AWA) 
der Hoesch-Hüttenwerke Dortmund folgte in den 1970er Jah-

Nach § 90 BetrVG hat der Arbeitgeber den  Betriebsrat über die 
Planung »1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabri-
kations-, Verwaltungs- und sonstigen betrieblichen Räumen, 2. 
von technischen Anlagen, 3. von Arbeitsverfahren und Arbeits-
abläufen oder 4. der Arbeitsplätze rechtzeitig zu unterrichten 
und die vorgesehenen Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf die Art der Arbeit und die Anforderungen 
an die Arbeitnehmer mit ihm zu beraten. Arbeitgeber und Be-
triebsrat sollen dabei die gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
berücksichtigen.«

Widersprechen die Änderungen diesen Erkenntnissen und re-
sultieren daraus besondere Belastungen für die Arbeitnehmer, 
so kann der Betriebsrat nach § 91 BetrVG »Maßnahmen zur Ab-
wendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung verlan-
gen« und dazu im Streitfall die Einigungsstelle anrufen.

Heft_05_2010.indd   32Heft_05_2010.indd   32 27.04.2010   18:54:4427.04.2010   18:54:44



www.sozialismus.de Sozialismus 5/2010    33

ren der gleichen Logik,28 die auch heute noch etwa für Thys-
sen oder Volkswagen gilt. Die §§ 90/91 BetrVG sind in ihrer 
Zielsetzung zu verstehen als Ergänzung der etwa gleichzeitig 
verabschiedeten Gesetze und Verordnungen, wie das Arbeits-
sicherheitsgesetz vom Dezember 1973, die Arbeitsstättenver-
ordnung vom März 1975 sowie die im gleichen Jahr erlassene 
Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe. Vor allem aber be-
zog sich das HdA-Programm von 1974 auf die zwei Jahre zu-
vor im novellierten Betriebsverfassungsgesetz verankerte Auf-
gabe der menschengerechten Arbeitsgestaltung29 mit ihrer 
Anwendung gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse 
bereits im Planungsstadium.

Jedoch wurde der Anspruch, gesicherte Erkenntnisse zu lie-
fern, von politischer Seite an die Wissenschaftler herangetra-
gen, ohne mit ihnen breit zu diskutieren, welchen Typs von 
Forschung es hierzu bedarf und wie er in staatliche Umset-
zungsmaßnahmen eingebettet ist. Die erforderliche konzeptio-
nelle Abstimmung zwischen BMFT und dem für derartige Um-
setzungsprozesse zuständigen BMA erfolgten unzureichend. 
Dies gilt auch hinsichtlich des Anspruchs, die §§ 90/91 BetrVG 
praktisch wirksam werden zu lassen – ein Anspruch, der im 
Programm selbst nicht enthalten ist, jedoch die politische Dis-
kussion in weiten Phasen beherrschte.30

Das Versagen der Arbeitswissenschaft

Auf dem 19. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft 
im März 1973 und der vorlaufenden Denkschrift der Gesell-
schaft traten die Unterschiede zutage. Es wurden die von Roh-
mert31 entwickelten vier Ebenen arbeitswissenschaftlicher Er-
kenntnisse (Ausführbarkeit, Erträglichkeit, Zumutbarkeit, 
subjektive Zufriedenheit) weitgehend, d.h. auch von den Prak-
tikern, akzeptiert, ohne dass die damit verbundenen Wertig-
keiten hinsichtlich der Disziplinen von vorneherein voll er-
kannt worden waren. Die Fragen der gesellschaftlichen (auch 
geschlechtsspezifischen) Arbeitsteilung und der damit verbun-

denen spezifischen Reproduktionsri-
siken, wie sie von der Arbeits- und 
Industriesoziologie bearbeitet wer-
den, waren qua Definition ausgeb-
lendet.

Infolge der starken internen Gegensätze vor allem zwi-
schen den mehr naturwissenschaftlich und den mehr sozi-
alwissenschaftlich orientierten Disziplinen kann man sagen, 
dass die Arbeitswissenschaft in den HdA-Förderbereichen, die 
eine Aufarbeitung ihrer Defizite und den Nachweis ihrer Leis-
tungsfähigkeit hinsichtlich praktisch verwertbarer Erkennt-
nisse ermöglicht hätten, in weiten Bereichen (z.B. Grund-
lagenforschung, Stressforschung, gestaltungsorientierte 
Aktionsforschung) versagt hat. Sie war (in erheblichen Tei-
len) entweder nicht bereit oder nicht in der Lage, notwendige, 
den Problemen angemessene interdisziplinäre Forschung zu 

13 Der Projektgruppe gehören neben den Autoren an: Günther Kasch, Klaus 
Pickshaus (beide IG Metall, Bereich Gesundheitsschutz und Arbeitsgestaltung); 
Klaus-Peter Volkmann (IG Metall Bildungszentrum Sprockhövel); Uwe Dech-
mann, Arno Georg, Christina Meyn, Olaf Katenkampf (Sozialforschungsstelle 
TU Dortmund). Die Förderung erfolgt im Rahmen des INQA-Programms der 
Bundesregierung (BMAS) durch die BAuA, Projekt »Präventive Arbeitsgestal-
tung unter Nutzung der §§ 90 und 91 BetrVG«.

14 IG Metall (Hrsg.) (1977): Werktage werden besser. Der Kampf um den 
Lohnrahmentarifvertrag II in Nordwürttemberg/Nordbaden, Köln, Frankfurt/M.

15 Jungbluth, Adolf (1973): Management und Arbeitswissenschaft, in: Das 
Mitbestimmungsgespräch 5, S. 75-78; Ulich (2005) a.a.O. (Anm. 10).

16 Pöhler, Willi/Peter, Gerd (1982): Erfahrungen mit dem Humanisierungspro-
gramm, Köln. Vgl. Oehlke, Paul (2004): Arbeitspolitik zwischen Tradition und 
Innovation, Hamburg.

17 Wenn von dem Humanisierungsprogramm in dieser Phase gesprochen 
wird, ist heute in der Regel der Teil des Regierungsprogramms gemeint, der in 
Verantwortung des Bundesministers für Forschung und Technologie (BMFT) ab 
1974 durchgeführt wurde. Dies liegt vor allem an der um ein vielfaches größe-
ren finanziellen Ausstattung des BMFT-Programmteils gegenüber dem Teil des 
Arbeitsministeriums.

18 Abelshauser, Werner (2009): Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerk-
schafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer, Bonn, S. 288ff.

19 Vgl. Fricke, Werner/Peter, Gerd/Pöhler, Willi (1982): Beteiligen, Mitgestal-
ten, Mitbestimmen. Arbeitnehmer verändern ihre Arbeitsbedingungen, Köln.

20 Ulich, Eberhard (2010): Aus Erfahrung lernen, in: Schröder/Urban a.a.O. 
(Anm. 12), S. 66ff.

21 Pöhler, Willi (1978): Inzwischen flügge geworden, in: Der Gewerkschaf-
ter 7.

22 Schumann, Michael (2003): Metamorphosen von Industriearbeit und Ar-
beiterbewusstsein, Hamburg.

23 Fricke, Werner (1975): Arbeitsorganisation und Qualifikation, Bonn (2. 
Aufl.).

24 Sauer, Dieter (2005): Arbeit im Übergang, Hamburg.
25 Mittler, Hans/Ochs, Peter/Peter, Rudi (1977): Anwendung arbeitswissen-

schaftlicher Erkenntnisse im Industriebetrieb. Eine empirische Studie über die 
Bedingungen und Strukturen betrieblicher Umsetzung arbeitswissenschaftlicher 
Erkenntnis. Forschungsbericht des BMAS, Bonn.

26 Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Luxemburg.
27 Jungbluth, Adolf (1967): Das ›Arbeitswissenschaftliche Team‹. In: der Ar-

beitgeber 19 (1967) 19/20, S. 561-563.
28 Vgl. Fricke/Peter/Pöhler, a.a.O. (Anm. 19), S. 94ff.
29 Matthöfer, Hans (1977): Humanisierung der Arbeit und Produktivität in 

der Industriegesellschaft, Köln/Frankfurt, S. 178; Pöhler, Willi (1977): Das Pro-
gramm »Humanisierung des Arbeitslebens« soll den Beschäftigten einen prak-
tischen Nutzen bringen (Interview), in: Der Gewerkschafter l, 25. Jg., S. 12; Das 
Mitbestimmungsgespräch 5-8/1974; Helfert, Mario (1978): Einige Aspekte ge-
werkschaftlicher Einflußnahme auf Arbeitsbedingungen, insbesondere nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz, in: Das Mitbestimmungsgespräch 7-8, S. 182; 
Zimmermann, Lothar (Hrsg.) (1982): Humane Arbeit – Leitfaden für Arbeitneh-
mer. 5 Bde; Bd. 1: Arbeitsgestaltung und Mitbestimmung, Reinbek b. Hamburg.

30 Pöhler, Willi (1981): Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft und Arbeitnehmern. Ansätze zur Weiterentwicklung arbeitswissen-
schaftlicher Forschung, WSI-Mitteilungen 2 (34. Jg.), S. 112-121.

31 Prof. Dr.-Ing. Walter Rohmert, TU Darmstadt, Präsident der Gesellschaft 
für Arbeitswissenschaft 1965/66 und 1982-88; vgl. http://www.gfa-online.de/
wirueberuns/chronik.php© 
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organisieren, durchzuführen, Ergeb-
nisse hervorzubringen und so aufzu-
bereiten, dass sie in einen zu orga-
nisierenden Umsetzungsprozess, z.B. 

im Bereich von Arbeitsschutz- oder Tarifpolitik, hätte einflie-
ßen können. Dies führte zu zahlreichen, oft verdeckten Kon-
flikten in Projektgruppen und Instituten, die Projektabbrüche, 
Spaltungen, Neugründungen zu Folge hatten und im Zeichen 
engerer finanzieller Rahmenbedingungen für viele, vor allem 
junge Wissenschaftler/-innen bald existenzielle Bedeutung an-
nahmen.

Erfolge waren hingegen zunächst auf Seiten gewerkschaft-
licher Anwendung zu vermelden. Auf die §§ 90/91 BetrVG be-
zogen wurden breite Förderanstrengungen der Beratung und 
Bildung zur Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkennt-
nisse neuesten Standes unternommen. Lehrgänge zur men-
schengerechten Arbeitsgestaltung gehörten bald zur Grund-
lage der Bildungsarbeit vor allem der Industriegewerkschaften. 
Allerdings setzte sich auch in den Gewerkschaften ange-
sichts veränderter ökonomisch-technologischer Rahmenbe-
dingungen ein Perspektivwechsel durch. Die Adaption japa-
nischer Produktionsmodelle, die dynamische Verbreitung der 
Computertechnologien, neue Herausforderungen der Globali-
sierung für die Produktionsstandorte, schließlich die Flexibi-
lisierungs- und Entgrenzungsstrategien einer finanzmarktge-
triebenen Corporate Governance prägten in den Folgejahren 
die industriepolitischen Debatten, sodass der ursprüngliche 
Gestaltungsansatz gleichsam von der Dynamik permanenter 
Restrukturierung überrollt wurde und ins Hintertreffen geriet. 

Allerdings: Die Krise des Fordismus, die auch durch neue 
Produktionskonzepte32 nicht überwunden wurde, gab dem 
Konflikt um die Formel der »gesicherten« arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnisse immer neue Nahrung. Die arbeitspolitische 
»neue Unübersichtlichkeit« mit prä-, post- und retaylorischen 
Ansätzen der Arbeitsorganisation, neuen Produktionskon-
zepten innovativer Arbeitspolitik und toyotistischen Produk-
tionsmodellen ließen eine »gesicherte« Diagnose jenseits tra-
dierter methodischer und methodologischer Konflikte kaum 
mehr zu. Methodologisch sah der Mainstream der Arbeitswis-
senschaft im quantitativ-statistischen Vorgehen – neben der 
Funktionstüchtigkeit – die einzige Möglichkeit, die Gesichert-
heit festzumachen (mit ihrer Vorstellung der Reproduzierbar-
keit), was jenseits fordistisch-tayloristischer Kontinuität nicht 
nur ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen war, sondern 
was zugleich alle qualitativen und aktionsforscherischen Her-
angehensweisen, wie sie in den Sozialwissenschaften als wis-
senschaftlich gleichwertig angesehen wurden, ins Abseits 
drängte. Dies entsprach weitgehend der Position der Arbeitge-
ber, während die Gewerkschaften33 in Anwendung der Absicht 
des Gesetzgebers34 fünf Kategorien der Sicherung arbeitswis-
senschaftlicher Erkenntnisse vertraten:
1. methodisch und statistisch ausreichend begründete Er-

kenntnisse;
2. eindeutig überwiegende Meinung innerhalb der Fachkreise;
3. mehrheitlich vereinbarte, arbeitswissenschaftlich begrün-

dete Aussagen (z.B. REFA; Tarifverträge);
4. DIN-Normen und ähnliche technische Regelwerke;

5. vom Gesetz- und Verordnungsgeber übernommene Er-
kenntnisse.

Von diesen fünf Kriterien wurden vor allem das zweite und 
dritte kontrovers diskutiert und spaltete die Arbeitswissen-
schaften, was sich nicht zuletzt im Rahmen des Humanisie-
rungsprogramms bemerkbar machte, dessen Projektförderung 
hierüber nicht nur fundamental kritisiert,35 sondern auch we-
sentlicher Impulse ihrer Wirksamkeit geraubt wurden. Dies 
kam unter den veränderten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen der 1980er Jahre voll 
zum Tragen. 

Neue Ansatzpunkte

Wenn wir trotzdem der Frage nach der Aktualisierung der §§ 
90/91 BetrVG weiter nachgehen, so in Kenntnis der verän-
derten gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie der überkommenen theoretischen 
und methodologischen Blockaden der arbeitsbezogenen Wis-
senschaften selbst. Diese Blockaden scheinen gegenwärtig in 
der alten Form nicht mehr gegeben, was neue Ansatzpunkte 
eröffnet.

Was heute unter gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu verstehen ist, muss nicht aus einem fiktiven 
übergreifenden arbeitswissenschaftlichen Konsens, sondern 
aus einer Pluralität von Einzeldisziplinen erschlossen werden. 
Das heißt, dass nunmehr die jeweiligen Erkenntnisse zunächst 
ohne interdisziplinäre Prüfung geltend gemacht werden kön-
nen. »Da es eine einheitliche übergeordnete Arbeitswissen-
schaft (noch) nicht gibt, die einheitliche Erkenntnismethoden 
beanspruchen könnte, ist als ›gesichert‹ eine Erkenntnis anzu-
sehen, die den Methoden der Erkenntnisgewinnung der betr. 
Einzeldisziplin entspricht, es sei denn, sie wird durch eine Er-
kenntnis einer anderen arbeitswissenschaftlichen Disziplin … 
widerlegt (falsifiziert)…«36 Hierin liegt die Chance der Gegen-
wart, Betriebsräte durch Hinzuziehung von Sachverstand einer 
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Einzeldisziplin (Arbeitsrecht, Arbeitssoziologie, Arbeitspsycho-
logie u.a.) wieder zu befähigen, sich stärker um die Zukunfts-
planung ihres Betriebes zu kümmern, ohne sie, wie in der Ver-
gangenheit geschehen, über Mammutlehrgänge in Form eines 
arbeitswissenschaftlichen Kurzstudiums quasi zu arbeitswis-
senschaftlichen Experten ausbilden zu müssen. Exempla-
risches Lernen ist angesagt,37 Beteiligung der Beschäftigten 
und strategische Wissenshandhabung via Internet.38

Dabei könnten sich unter dem gegenwärtigen Restruktu-
rierungsdruck die §§ 90/91 BetrVG als eine wichtige Brücke 
profilieren zwischen den sich dynamisch weiterentwickeln-
den Arbeitsschutz- und Präventionsbestimmungen der Gefähr-
dungsbeurteilungen (Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 
87.1-7 BetrVG), allerdings bezogen auf die bereits vorhande-
nen Arbeitsbedingungen,39 und den Versuchen der Beschäfti-
gungssicherung (§ 92a BetrVG) durch Initiierung von Innova-
tionsprojekten (»besser statt billiger«).40 Die menschengerechte 
Arbeitsgestaltung nach §§ 90/91 BetrVG berücksichtigt näm-
lich einerseits das Moment der Gefährdung und ist orientiert 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu guter Arbeit, sie ist an-
dererseits auf Zukunft und ihre Planung orientiert, was be-
triebliche Umstrukturierungen und die Einführung neuer Ar-
beits- und Personalentwicklungsverfahren sowie solcher zur 
Beschäftigungssicherung einschließt.

Wenn auch der Gesamtzusammenhang des Aktionspro-
gramms HdA bereits in den 1980er Jahren auseinander geris-
sen wurde und damit das gesellschaftliche Wirkungsspektrum 
sich verflüchtigte, so sind doch bestimmte Entwicklungsli-
nien der arbeitsbezogenen Wissenschaften gefestigt und er-
weitert worden und andere sogar neu entstanden. Sie können 
hier nur kursorisch angeführt werden, wie die vielfältigen ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur ergonomischen Ar-
beitsgestaltung41 oder die beeindruckende Kumulation arbeits-
psychologischen Wissens.42 Hinzugekommen ist die stärkere 
Betonung der interaktiven Dienstleistungsarbeit43 und die Auf-
wertung der Frauenerwerbsarbeit und allgemein Hinterfragung 
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung.44 Die beteiligungsori-
entierte HdA-Umsetzung schließlich differenzierte sich in in-
teressante Entwicklungslinien der innovativen45 und eigen-
sinnigen Arbeitspolitik,46 die eine neue gewerkschaftliche 
Initiative »Gute Arbeit«47 mit hervorbrachte, welche wiederum 
einen Anschluss an HdA findet. 

Ansätze zu einer Neubelebung der Debatte bietet auch die 
Europäische Norm »Grundsätze der Ergonomie für die Gestal-
tung von Arbeitssystemen« (ISO 6385:2004) mit ihrer Unter-
scheidung von Arbeitssystemen und Arbeitssituationen und 
ihrer expliziten Beteiligungsorientierung. Angesichts der viel-
fältigen Restrukturierungen auf dem Feld von Wirtschaft 
und Arbeit könnte eine einheitliche Methodik der Arbeitssi-
tuationsanalysen über alle Arbeitsformen hinweg48 und eine 
Anerkennung der Methodik beteiligungsorientierter Akti-
onsforschung49 zukünftig wichtige Ergänzungen zu den Ar-
beitssystemanalysen bilden. Eine neue Interdisziplinarität 
der Arbeitswissenschaften, bei der die Gesellschaftswissen-
schaften, die Handlungs- und Aktionsforschung sowie die 
qualitativen Methoden einen gleichwertigen Platz einnehmen 
müssen, könnte die gegenwärtigen Herausforderungen der 

»Subjektivierung« und »Entgrenzung« 
von Arbeit im Rahmen einer staat-
lich geförderten Humanisierungsin-
itiative konstruktiv aufnehmen oder 
diese sogar weiter ausformen. Hierüber wären die Anwen-
dungen der »gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse« mit ihrem nicht unerheblichen Ressourcenhintergrund 
in Form von wissenschaftlichen Gutachten und Beratungsauf-
trägen wieder aktivierbar. Es liegt also erneut zu einem guten 
Teil an der »Arbeitswissenschaft« mit ihrer interdisziplinären 
Ausrichtung, die darüber mit entscheidet, inwieweit sie über 
die oben genannten Arbeitspolitiken wieder stärker betriebs-
praktisch gestaltend wirken kann, »…damit die Arbeit mensch-
licher wird«.50 

Dass die Beschäftigten selbst einen stärkeren Zugriff auf 
ihre eigenen Arbeitsbedingungen bekommen und die Erfah-
rung der Veränderbarkeit kapitalistischer Ökonomie gleich-
sam im Nahbereich machen können, ist eine Bedingung und 
zugleich ein Ansporn, wirtschaftsdemokratische Reform- und 
Umgestaltungsprojekte wieder in Angriff zu nehmen.
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